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 Veröffentlicht am 16.12.1986

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §74 Abs1;

GewO 1973 §74 Abs2;

Rechtssatz

Die Genehmigungsp8icht gewerblicher Betriebsanlagen im Sinne des § 74 Abs 1 GewO 1973 ist immer schon dann

gegeben, wenn Auswirkungen auf bestimmte Personen im Sinne des § 74 Abs 1 Z 1 und Z 2 GewO 1973 oder auf

bestimmte Tätigkeitsbereiche und Sachbereiche im Sinne des § 74 Abs 2 Z 3 bis Z 5 GewO 1973 nicht auszuschließen

sind, auch wenn es sich um Auswirkungen handelt, die für gewerbliche Betriebsanlagen nicht spezi?sch sind, sondern

auch ohne Zusammenhang mit solchen Anlagen auftreten können. Tatbestandsmerkmal nach § 74 Abs 2 GewO 1973

ist die mit gewerblichen Betriebsanlagen verbundene konkrete Eignung, die in der zitierten Gesetzesstelle näher

bezeichneten Auswirkungen hervorzurufen (Hinweis E 18.3.1986, 85/04/0081).
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